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Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

40/01 Verwaltungsverfahren

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §412 Abs1;

ASVG §412 Abs2;

ASVG §413 Abs1 Z1;

ASVG §415;

AVG §63 Abs5;

VwRallg;

Rechtssatz

Daß der Bescheid, gegen den Einspruch iSd § 412 Abs 1 ASVG erhoben wird, nicht von einer staatlichen

Verwaltungsbehörde, sondern von einem Sozialversicherungsträger erlassen worden ist und dieser im

Einspruchsverfahren Parteistellung hat, rechtfertigt nicht eine (den Wortlaut berichtigende) Interpretation des § 63 Abs

5 AVG dahin, daß wegen dieser Momente unter der Einbringungsstelle einer Berufung gegen einen

Einspruchsbescheid die Behörde zu verstehen sei, die erstmals als "staatliche Verwaltungsbehörde" in der

Angelegenheit entschieden hat, also die Einspruchsbehörde.
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